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Teil A  Städtebauliche Begründung

A.1.0 Allgemeine Ziele der Planaufstellung, planerische Ausgangslage,

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan, rechtliche Grundlagen

Im Bereich der Ortslage Schellerten ist vor sehr vielen Jahren in der Innenlage zwischen der "Neuen

Straße" und der Straße "Holztrift" der Bebauungsplan Nr. 2 (heutige Bezifferung 10-02; die erste

Zahl bezeichnet die Ortschaftsziffer - Schellerten nimmt bei der alphabetischen Reihenfolge der Ort-

schaften im Gemeindegebiet die zehnte Stelle ein -  und die folgende Zahl gibt die Bebauungsplan-

Nummer an) aufgestellt worden. Wesentliche Zielrichtung war damals, auf den in den Bebauungs-

plan einbezogenen Flächen Wohnungsbau in Form von Einfamilienhäusern zu realisieren. 

Weil in einem Teilabschnitt zwischen der "Neuen Straße" und der Straße "Holztrift" einzelne Grund-

stücke eine größere Tiefe als andere, benachbarte Grundstücke aufwiesen, wurden später mit einer

2. Änderung des Bebauungsplanes (s. Anlage 1 im Anhang der Begründung) im Bereich der Flurstü-

cke 264/2 und 824/263 zusätzliche Ausbaumöglichkeiten, abgerückt von diesen Straßen, geschaf-

fen. 

Im Umfeld dieses damaligen Änderungsvorhabens besteht nun auf dem Flurstück 262/1 eine ähnli-

che Absicht, auf einem vergleichsweise tiefem Grundstück in abgerückter Lage zu bauen. Dieses soll

mit einer dritten Änderung des Bebauungsplanes planungsrechtlich eingeräumt werden, in dem

auch anderen, benachbarten, vergleichbar gelegenen Grundstücken unter dem Gebot der Gleichbe-

handlung ebenfalls die Möglichkeit einer ergänzenden Bebauung eröffnet wird.

Das Erfordernis dieser Bebauungsplan-Änderung und der Befürwortung durch die Gemeinde ist da-

durch gegeben, dass mit der zusätzlichen Bebauung ein Bereich im Wege der Nachverdichtung zum

Ausbau gebracht wird, der sich in einer Innenlage befindet. Es ist eine allgemeine bauleitplaneri-

sche Zielsetzung, Flächen in örtlicher Innenlage bevorzugt in Anspruch zu nehmen, bevor Flächen

des Außenbereichs für eine Neubebauung herangezogen werden. Dieses dient dem Gebot, mit

Grund und Boden sparsam umzugehen. Dieser Zielsetzung folgt die Gemeinde.

Grundstücksbezogene Bebauungsergänzungen sind überwiegend familiär bedingt, indem weitere

Haushalte durch heranwachsende Kinder gegründet werden und das Bauvorhaben auf dem Familien-

grundstück, soweit es ausbaufähig ist, erfolgen soll. Diese Situation liegt hier vor und wird von der

Gemeinde unterstützt.

Für unbeplante Innenbereiche, für Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen sowie für vorha-

benbezogene Bebauungspläne der Innenentwicklung, zur Wiedernutzung von Brachflächen, zur

Nachverdichtung im Bestand oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung kann die Gemeinde

in Abhängigkeit von Schwellenwerten (Größe der Grundfläche bzw. der versiegelten Fläche) im be-

schleunigten Verfahren Bebauungspläne erstmals aufstellen oder bestehende Bebauungspläne än-

dern oder ergänzen.

Sind diese Voraussetzungen für den definierten Anwendungsbereich erfüllt, gelten die Begünstigun-

gen des § 13 (2) BauGB in Verbindung mit § 13 a (3) BauGB zur Verfahrensbeschleunigung und des

§ 13 (2) BauGB zum Verzicht auf die Umweltprüfung,  zum Verzicht auf den Umweltbericht,  zum

Verzicht auf die zusammenfassende Erklärung.

1

Gem. Schellerten, B-Plan Nr. 10-02, 3. Änderung - OS Schellerten PLANUNGSBÜRO SRL WEBER



Innenentwicklungs-Bebauungspläne mit einem Schwellenwert von weniger als 20.000 qm Grundflä-

che bzw. versiegelter Flächen gelten per gesetzlicher Definition nach § 13 a (2) 4 BauGB nicht als

Eingriffe im Sinne des § 1 a (3) Satz 5 BauGB mit der Folge, dass Ausgleichsmaßnahmen für Ein-

griffe nicht festzusetzen sind. Des weiteren darf unter bestimmten Umständen von einer Umweltprü-

fung abgesehen werden, z.B. für Bebauungspläne, deren Festsetzungen sich auf weniger als 20.000

qm Grundfläche beschränken. In diesen Fällen entfallen Erfordernisse eines Ausgleich für Eingriffe

in Natur und Landschaft. Auch Abweichungen von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes

sind möglich, wenn eine geordnete städtebauliche Entwicklung weiterhin gewährleistet ist. Der Flä-

chennutzungsplan wird nach § 13 a (2) BauGB im Wege der Berichtigung zeichentechnisch ohne

förmliches Verfahren angepasst.

Der § 13 a (1) Nr. 1 und Nr. 2 BauGB unterscheidet 2 Typen von Innenentwicklungs-Bebauungsplä-

nen, für die keine Umweltprüfung durchzuführen bzw. eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich

ist. Bebauungspläne der Innenentwicklung mit einer Grundfläche bzw. versiegelten Fläche von klei-

ner 20.000 qm sind von der Umweltprüfung und der Eingriffsregelung freigestellt. Für Bebauungs-

pläne der Innenentwicklung ab 20.000 qm bis kleiner 70.000 qm Grundfläche bzw. versiegelter Flä-

che ist nach Anlage 2 zum BauGB eine Vorprüfung des Einzelfalls im Hinblick auf mögliche erhebli-

che Umweltauswirkungen durchzuführen. Verursacht ein Bebauungsplan der Innenentwicklung er-

hebliche Eingriffe in Natur und Landschaft, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes im "Normal-

verfahren" mit Umweltbericht notwendig.

Das Planungsvorhaben zwischen der Straßen "Holztrift" und der "Neuen Straße" in Schellerten erfüllt

die vorstehend aufgeführten Bedingungen, um einen Bebauungsplan nach § 13 a BauGB aufzustel-

len. Es ist ein Vorhaben der Innenentwicklung und dient der Nachverdichtung. Mit deutlich weniger

als 20.000 qm ausgewiesener Grundfläche ist das Erfordernis einer Umweltprüfung nicht gegeben.

Der Bebauungsplan verursacht keine erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft. Es soll auch mit

dem Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung oder nach Landesrecht unterliegen.

Keine Anhaltspunkte bestehen infolge der Bebauungsplanaufstellung für eine Beeinträchtigung der

in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.

Unter § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b dieser Ziffer ist ausgeführt, dass bei der Bauleitplanung die Er-

haltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäi-

schen Vogelschutzgebiete im Sinne des Naturschutzgesetzes insbesondere zu berücksichtigen sind.

Diese Gebiete sind im Bereich des geplanten Bebauungsplans und in seiner engeren und weiteren

Umgebung nicht vorhanden.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Bereich und seine Umgebung, in dem die

3. Änderung des Bebauungsplans aufgestellt werden soll, als "Wohngebiet" dargestellt (s. Anlage 2

im Anhang der Begründung). Die im Bebauungsplan für das an der "Neuen Straße" gelegene Flur-

stück  265/7, für die an der Junkerstraße" gelegenen Flurstücke 819/269, 269/5, 265/8, und 266/

5 sowie das an der Straße "Holztrift" gelegenem Flurstück 266/6 festgesetzte Gebietsart "Mischge-

biet" hat bereits bei Aufstellung des Flächennutzungsplanes keine Berücksichtigung mehr gefunden,

weil damals festgestellt wurde, dass auf diesen Grundstücken eine ausschließlich auf das Wohnen

ausgerichtete Nutzung stattfindet. Mischgebietsartige Strukturen in einer unmittelbaren Verbindung

von Wohn- mit Gewerbenutzungen gibt es hier nicht. Für gewerbliche Nutzungen und entsprechend

dafür geeignete, neue Gebäude oder auch Anbauten fehlt auf den betreffenden Grundstücken auch

der Raum.
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Weil sich Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickeln müssen ("Entwicklungsgebot

nach § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)) werden die Vorgaben des Flächennutzungsplanes hinsicht-

lich des einbezogenen Flurstücks 265/7 angewendet.

A.2.0 Erläuterungen zu den Festsetzungen der 3. Änderung des

Bebauungsplans Nr. 10-02

A.2.1 Art und Maß der Nutzung

Entsprechend den auf Seite 2 ausgeführten Zusammenhängen zwischen vorhandenem Flächennut-

zungsplan und Bebauungsplan wird die Gebietsart mit "Allgemeinem Wohngebiet" bestimmt. Dieses

entspricht bis auf dem Flurstück 265/7 der bisherigen Festsetzung zur Gebietsart. Für das genannte

Flurstück soll anstelle der bisherigen Gebietsart "Mischgebiet" nun ebenfalls "Allgemeindes Wohnge-

biet" festgesetzt werden.

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie bisher für eine eingeschossige Bebauung festgesetzt.

Grund- und Geschossflächenzahl erfolgen als Höchstwerte mit 0,4. Der Wert von 0,4 war bisher nur

für die Geschossflächenzahl festgesetzt worden. Mit der Novellierung der Baunutzungsverordnung

(BauNVO) 1990 wurde bestimmt, dass die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) unerlässlich

ist. Sie wird demzufolge hier neu eingesetzt. 

Mit Hinzunahme neuer überbaubarer Grundstücksflächen, die durch Baugrenzen abgegrenzt sind,

werden zusätzliche, rückwärtige Bebauungsmöglichkeiten eingeräumt. Somit ergibt sich eine Gliede-

rung mit straßenbezogenen überbaubaren Flächen, in denen der Bebauungsbestand mit Anbaumög-

lichkeiten aufgenommen ist sowie davon abgerückte überbaubare Flächen für eine Bebauungsergän-

zung. Notwendige Freiflächen lassen sich jeweils dem Bestand und möglicher Neubebauung zuord-

nen.

Bisher an der "Neuen Straße" bzw. an der Straße "Holztrift" getroffene Baulinien  werden durch den

Gebäudebestand als erfüllt betrachtet und werden daher nicht mehr festgesetzt.  

Als Bauweise wird wie bisher die offene Bauweise vorgegeben. 

A.3.0  Erschließung, Ver- und Entsorgung

Die in das Plangebiet einbezogenen Flächen sind über die "Neue Straße" bzw. die Straße "Holztrift"

öffentlich angeschlossen. Sofern auf den Grundstücken ein weiteres Gebäude errichtet wird, ist die

Erschließung über das Grundstück von den öffentlichen Straßen aus zu führen. In Einzelfällen

verstellen Einzelgaragen diese Möglichkeit. Sie wären bei einer zusätzlichen Bebauung umzusetzen.

Anfallendes Abwasser und die Ableitung des Regenwassers kann in den Leitungsnetzen, die bereits

jetzt schon im Verlauf der "Neue Straße" bzw. der Straße "Holztrift" die häuslichen Abwässer der vor-

handenen Bebauung aufnehmen, abgeführt werden.
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Die Versorgung neuer Wohngebäude mit Frischwasser ist durch die vorhandenen Leitungen im Be-

reich der "Neuen Straße" bzw. der "Holztrift" möglich.

Aus diesem Netz und vorhandenen Hydranten ist bereits jetzt schon die Löschwasserversorgung der

vorhandenen Bebauung und damit auch der Bebauungsergänzung sichergestellt.

A.4.0 Bebauungsentwurf

Der Änderung des Bebauungsplans ist zur Illustration der beschriebenen Planungsabsichten als An-

lage 3 im Anhang der Begründung ein Bebauungsentwurf beigefügt. Der Entwurf stellt hinsichtlich

der Bebauungsformen sowie der Lage der Bebauung eine von mehreren Möglichkeiten dar und ist

unverbindlich.

A.5.0      Städtebauliche Werte

Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von rd. 4.610 qm. Er ist als Allgemeines Wohngebiet aus-

gewiesen.

Teil B Belange von Natur und Landschaft 

B.1.0 Merkmale des Vorhabens

B.1.1 Größe des Vorhabens

Die Fläche, die bei diesem Bauvorhaben betrachtet wird, hat eine Größe von rd. 4.610 qm. Einbezo-

gen sind die Flurstücke 262/1, 262/2, 264/9, 264/10 und 265/7 in der Flur 3, Gemarkung Schel-

lerten. Der wirksame Bebauungsplan 10-02 "Kleine Seite A und B" stellt hier Allgemeines Wohnge-

biet dar. Es ist geplant, auf diesen Grundstücken eine Bebauung in rückwärtigen Zonen der Grund-

stücke zu ermöglichen.

B.1.2 Nutzung und Gestaltung von Natur und Umwelt

B.1.2.1 Arten und Biotope

Die Flächen im Geltungsbereich werden unterschiedlich genutzt: als Hausgarten (PHZ), Kleingarten

- Grabeland (PKG), Rasen (GRA) mit Einzelbäumen (überwiegend Obst), teilweise gibt es Hecken.

Der naturschützerische Wert dieser Flächen ist gering, Wertstufe 1 - 2.

Im Norden, Westen und Süden grenzen weitere Haus-, Zier- und Kleingartennutzungen an. Im Osten

und im Nordwesten begrenzen innerörtliche Straßen den Bereich (Neue Straße und Holztrift). Die

wenigen vorhandenen Gehölzstrukturen werden überwiegend von hohen, schlanken Koniferen (Kie-

fer, Fichte etc.) gebildet, vereinzelt bestehen auch Laub- bzw. Obstgehölze untergeordneter Größe.
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B.1.2.2 Boden

Im Untersuchungsraum standen als Böden ursprünglich Parabraunerden der Lössbörde an. Seit lan-

gem besteht eine intensive Nutzung als Haus- und Nutzgarten, die Flächen sind in geringem Maße

mit Wohngebäuden und Garagen bebaut. Die Leistungsfähigkeit der Böden ist stark eingeschränkt. 

B.1.2.3 Wasser

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Wasser- oder Heilquellenschutzge-

biete sind im Bearbeitungsgebiet oder in der Umgebung nicht festgesetzt. Die Empfindlichkeit des

Grundwassers gegenüber Verschmutzung ist mittel.

B.1.2.4 Ortsbild

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Ortslage von Schellerten. Er ist eine innere Teilfläche des

wirksamen Bebauungsplanes 10-02 "Kleine Seite A und B". Freie Beziehungen zur offenen Land-

schaft bestehen nicht.

B.2.0 Standort des Vorhabens

B.2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes

Die im Planbereich liegenden Flächen werden intensiv genutzt als Haus-, Zier- oder Nutzgarten. Ei-

ne direkte Erschließung der Grundstücke ist sowohl von der "Neue Straße" als auch von der "Holz-

trift" gegeben.

B.2.2 Qualität der Schutzgüter

Die natürlichen Schutzgüter Boden, Wasser, Arten und Biotope, Klima sowie Ortsbild haben im Gel-

tungsbereich nur eine geringe Qualität und Wertigkeit. Der naturschützerische Wert der Flächen ist

gering.

B.2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter

Im Planbereich und in der unmittelbaren Nähe sind nicht vorhanden: Gebiete zugehörig zum europä-

ischen Netz NATURA 2000, FFH-Gebiete, Biosphärenreservat, Naturpark, Natur-, Landschafts-

schutzgebiet, geschützte Landschaftsbestandteile, geschützte Biotope gem. § 28a und b NNatG,

Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Sachgüter, Bodendenkma-

le, Altlasten, Altablagerungen.
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B.3.0 Merkmale der möglichen Auswirkungen

B.3.1 Auswirkungen auf Gebiet und Bevölkerung

Durch die Bebauung von gartengenutzten Flächen mit maximal fünf Wohnhäusern sind keine nach-

teiligen Auswirkungen bzgl. Abfall, Emissionen, Umweltverschmutzung oder Unfallrisiken zu erwar-

ten. Die Beeinträchtigungen auf die natürlichen Schutzgüter sind gering (bei Boden) bzw. nicht ge-

geben (alle anderen Schutzgüter).

B.4.0 Verwendete Unterlagen bei der Zusammenstellung der Angaben

Die benötigten Unterlagen konnten aus verschiedenen Planwerken ermittelt werden:

- Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim 2001

- Landschaftsrahmenplan Landkreis Hildesheim 1993

- Interaktive Karten des Nds. Umweltministeriums, 2007

- Flächennutzungsplan Gemeinde Schellerten (Verf. Planungsbüro SRL Weber), 1983

- Bebauungsplan Nr. 10-02 "Kleine Seite A und B", 1965, mit 1. und 2. Änderung

- Nutzungs- und Strukturkartierung (Verf. Planungsbüro SRL Weber), 2007.

B.5.0 Zusammenfassung

In der Ortschaft Schellerten besteht die Absicht, in den rückwärtigen Zonen der Bebauung an der

"Neuen Straße" bis zu fünf Wohnhäuser zu bauen. Die bisherige Nutzung des Änderungsbereichs als

Haus-, Nutz-, Klein- oder Ziergarten hat nur eine geringe Bedeutung für alle Schutzgüter. Natur-

schutzbereiche mit europa-, landesweiter, regionaler oder lokaler Bedeutung sowie andere Denkmal-

schutzflächen oder -objekte bestehen nicht.

Die Bebauung mit neuen Wohnhäusern hat keine Auswirkungen auf die Umgebung, es entstehen kei-

ne nachteiligen Beeinträchtigungen.
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Teil C       Hinweise

C.1.0 Hinweise aus Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Ausle-

gung) i.V. mit § 13 Abs. 2 Ziff. 2 und § 13 Abs. 2 Ziff. 3 BauGB (Beteili-

gung der Behörden)

Die nachfolgenden Seiten enthalten Hinweise der eingegangenen Stellungnahmen, die beachtet

werden.
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Teil D    Anhang

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1 zur Begründung: Auszug aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes

Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 2 
"Kleine Seite A und B",   Ortschaft Schellerten

2. Änderung

Bebauungsplan Nr. 3 A 

"Kleine Seite B - Ost Neu"

Neue Straße

Ju
n
k
e
rs

tr
a
ß
e
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Anlage 2 zur Begründung: Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Bereich der 
3. Änderung

Auszug aus dem
Flächennutzungsplan

m
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Anlage 3 zur Begründung: Bebauungsentwurf

Vorgeschl. Garagen
Vorgeschlagene, 

ergänzende Wohnbebauung,

Gebäudebestand
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2007 die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 10-02, 3. Änderung  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

am 04.02.2008 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 10-02, 3. Änderung wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro SRL Weber

Spinozastraße 1

30625 Hannover

Offenlegung

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2007 dem Entwurf des Bebauungsplans

Nr. 10-02, 3. Änderung  einschließlich der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung

gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 04.02.2008 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 10-02, 3. Änderung  einschließlich der Begründung haben

vom 14.02.2008 bis einschließlich 13.03.2008 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben der Gemeinde vom

11.02.2008 im Sinne von § 13 Abs. 2 Ziff.3 BauGB beteiligt.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 23.06.2008 den Bebauungsplan Nr. 10-02, 3. Än-

derung, nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB, als Satzung gem. § 10 Abs. 1

BauGB  sowie die Begründung beschlossen.
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Inkrafttreten

Der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 10-02, 3. Änderung wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB

am 02.07.2008 im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 28 bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 10-02, 3. Änderung ist damit am 02.07.2008 rechtsverbindlich geworden.

Schellerten, den 03.07.2008

gez. Axel Witte

Bürgermeister
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